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Nebenkoster sind nur geschüldet, soweit sie im Mietvertrag aus

drücklich als zusätzliche Leistungen zum Neltomiel?ins vere;nbaIt

sind; sonst sind die diesbezüglichen Aufwendungen lm Nettomiet'

zinsenthalten (Art. 4 ff.VlllWG undAft. 257aAbs. 2 OR). Bei staatlich
geförderten Mietobjekien richiet sich dle Ausscheidungvon Neben-

kosien zusätzlich nach den entsprechenden öffentlich-rechtlichen
Bestimmungen.

2.2 Pauschatbeträge
lst venragl]ch keire Akontozahlung vereinbart, gelten die Neben-

kosten als Paus.halbeträge. Die Pauschale muss den durchschnilt'
lichen Aufwendungen der vergangenen drei lahre entsplechen
(vgl. Art.4 Abs.2 V[4WG). Eine Abrechnüng wird n icht ersiellt. Dem

Mieter/der Mleterin steht das Recht zu, ln die ertsprechenden Be-

lege Einsichi zu nehmcn.

2.3 Akontobeträge, Abrechnung
lst vertraglich Akonto2ahlung vorgesehen, wird vom Miet€y'von der

^4ieterin 
für die Nebenkosten monatlich ein be5timmter Betrag

be2ahlt, ütler wel.hen nach Ablauf der Rechnungsperiode auf
grund dertatsächlichen Kosten abg€re.hnet wird- Die Abrechnung

eriolgt iährLich per lo- lun i, sofern kein anderes Abrechnungsdatum

vereinbart lst. Die Abrechnung ist dern l\4ieterder Mieterin nach

[4oglichkeit bis spätestens sechs I!4onate nach AblaufderAbrech-
nungsperiode zuzu5tellen. Nachforderungen und Rückerstaltungen

sind innert joTagen nach Erhalt derAbrc.hnungzu bezahlen.

Die Abrechnung erfolgt nach einem angemessener verteiler bzw.

iür die Heizkosien nach den Messungen der Geräte iür eine ver

brauchsabhänglge Heizkostenabrechnung oder nach der Fläche.

Der l"4ielerldie M;eterin kann inneir 3o Tagen nach Erhalt derAb-
rechnung schriftllch Einsicht in die Abrechnungsbelege verlaflgen.

Wird innerl lo Tagen Einsicht verlangt, beginnt die 2ahlungsirist

ab dem Zeitpunkt, an dem alle sachdienlichen Belege olfengelegt
wurden. Verlangl der Mieter/die [lieterin keine Einsicht oder ge-

lanet er/sie nicht innert 3o Tagen ab dem Zeltpunki, ar welchem

alle sachdienlichen Belege vorgelegen haben, an die SchLichtungs-

beho_de. Brll dic Ab,pr h'u rg dl\ genehmig'.

2.4 BeendigungdesMietverhättnisses
während einer Rechnungsperiode

Endet das I!4ietverhältris während e ner Rechnungsperiode, werden

die Nebenko5ten anteilsmässig narh anerkannten Schlüsseln auf
die einzelner l\4onate verteiit und belaslel (siehe Zifi 2.j). Es be-

steht kein Anspruch auf eine vorzeitige Abrechnung der Akonto
beträse.

Attgemeine Bestimmungen zum

Mietvertrag
für Woh n ungen von Wohnbaugenossenschaften

und anderen gemeinnützigen Wohnbauträgern

I Finanzie[[es
r. Mietzins
1.1 Nicht staatlich geförderte Mietobiekte
Bel nichi staat[ich gelörderten Mietobjekten wird der 

^,4ietzins 
man-

gels andere. Abrede aufgrund der tatsächtichen Kosten derVermie-

terin berechnet {reine Kostenmiete). Mit den Mietzinsen müssen die
verzinsung des Fremd und des Eigenkapitals, allfällige Baurechts-

2insen, branchenübliche Abschreibungen, Rücksfellungen und Ein'

lagen in die vom Geselz vorgeschriebenen sowie von der General

versammlung beschlossenen Fonds, der laufende Unterhalt der
Gebäude und der []mgebung, die Bezahlung von Abgaben, Steuem

und Versicherungsprämlen sowie die Kosten einer zeitgemässen

Verwaltung und Genossenschaftsführung gedeckt seln-

lMietzinserhöhungen müssen mit dem amtlich genehmigten Formu-

larmilgeteiltwerden. Sre können auf dievedraglichen Kündigungs

termine vorgenommen werden, unter Einhallung der Kündlgungs'

frist (vgl- Ziffer 15.1), verlängeft um eine zehntägige Anzeigefrist.

Sie müssen begründet werden und den llinweis enthalten, dass sie

inneIl ]o Tagen bei der öfilichen Schlichtungsbehörde angefoch-

ten werden k0nne n.

1.2 Staatlich geförderte Mietobiekte
Fü. Wohnungen, die mii HiLfe der öffentlichen Hand bereitgestellt
wurden und deren Mietzinse d urch eine Behörde kontrolliert werden
(Art. 253b Abs.I OR), gelten die entsprechenden öffentlich recht

lichen Bestimmungen. Diese könn en Höchstgrenzen füa Einkommen

bzw- Vermdgen, Mirdest- und and€re Belegungsvorschriften sowie

Airiorderungen bezüglich der Dauer der Wohnsilznahme enthalten.

l\,4ietzinserhöhungen werden mit einfachem Briel oder in cier von
der Behörde vorgesehenen Form mitgeteilt. Sie können aüf die
vertraglichen Krindigungstermine vorgenommen werden, unter
Einhaliung der Krndigungsfrisl (vgl. Ziffer 15.1), verlängert um elne

2ehntägige An2eigefrist. Sie rnüssen begründet werd€n und den

Hinweis enihalten. innert welcher Frist sie bei welcher Behörde an

geforhtef werden können. Der luieteldie l\4ieterin hat ein umfas-

seirdes Recht. in die Unierlagen und Verlügungen der kontrol
lierenden 8ehörd€ Einsicht zu nehmen-

2. Nebenkosten
z.r Allgemeines
Nebenkosten sind das Entgelt tür die tatsä.hlichen Aufwendungen

der Vermieterin oder Leistungen eines Dritten, die rnlt dem Ge-

brauch der lvlietsache zusammenhängen (2.8. Warmwasser- und
Heizkostef, Antenreneebühr usw.) sowie Kosten für öfFentliche
Abgaben, die sich aus dem Gebrauch der I\4ietsache ergeben.
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2.5 Erhöhung der Nebenkosten
Erhdhunger der Nebenkosten müssen mii dem amtlich geneh-

miglen Formular auf die vertraglichen Kündigungstermine hin vor
genommen weTden, unter Einhaltung der Kündigungsfrist {vgl- Zif
fer 15.r), verlängert um eine zehntägige Anzeigefrist. Sie müssen
begründet sein und den Hlnweis enthalten, dass sie innelt 3o Ta-

gen bei der ödlichen Schlichtungsbehörde angefo.hten werden

3. GenossenschaftlicheBeiträge

3.r Genossenschaftsanteile
lsl der ['lieter/die I!'lieterin Mitg{ied der Wohnbaugenossenschaft

und sehen die Statuten eine Bete,ligung am Genossenschaftskapi
talvor. so ist €r/sie verpflichtet, die gemäss Statuten und alllälligen
Reglementen frir das Mietobjekt er{orderlichen Genossenschafts
anteile zu zeichnen und einzuzahlen.

Die Rückzahtung der Genossenschaftsanteile bei Beendigung der

l\4itgliedschaft richtet sich nach den entsprechenden Statutenbe-

siimmungen. DieVermieterir ist berechtigt, die ihr gegef überdem
ausscheidenden [4itglied zustehenden Forderungen mit dessen

Guthaben aus den Genossefschaftsanteilen zu verrechflen.

3.2 Weitere genossenschaftliche Beiträge
W€itere genossenschaftli.he Beiträge ergeb€n 5ich aus den Sla-

tuten oder werden von der Genelalversammlung beschlossen.

4. Mahngebühren
Die Vermieterin ist berechtigt, dem Mieter/der [lieterin AuFwen-

dungen im Zusamrnenhang mit verspateten l\,lieizinszahLungen in
Rechnung zu stellen, inshesondere i\.4ahngebühren von CHF 20.
Für die 1. Mahnung und CHF 5o.- für jedes zLsätzliche Schreiben.

5. Mieterkaution
Vereinbaren die Parteien eine Mieterkaution. daffdiese höchstens
drei Bruttomietzinse bekagen. Die Vermieterin muss die Mieter-
kaution bei eirer Bank auf einem Sperrkonto, das auf den Namen

des 1\4ieters/der lvlieterin laulet, hintertegen.

ll Gebrauch und Unterhalt
6. Übernahme des Mietobiekts
5.r Allgemeines
Die Vermieterin übergibt dem Mieter/der Mieterin das Mietobjekt
im vereinbalten Zeitpunkt in gebrauchsfähigem und gereinigtem

Zustand.

Der l\,,lieter/die 1\ ieterin übernimmt die Kosten für die Anfertigung

einheitli.her Namensschilder an Hausglocke, Briefkast€n, Lift.
Wohnungstüre usw.

6.2 Übergabeprotokott
Es wird ein Wohnungsübergabeprotoko{l erste[t bzw. eine Kop]e

des vom Vormietey'von derVormieterir unterzei.hneten Wohnungs

abnähm€protokoUs rlbergeben. Narhträgllrh festgestellte [4änge1

können innert zehn Tagen nach Übergabe des Mietobiekls schrift-
lkh bei der Vennieterin gerügt werden. Verdeckie l\,1ängel sind so-

fort nach deren Entdeckuns schriftlich mitzuteilen.

6.3 Sch[üsset

8ei der \4/ohnungsübergabe wird ein Schlüsselverzeichnis erstellt.

Neue Schlüssel düfen nur mit der Erlaubnis der Vermieterin an-
gefe(igl werden und sind beio Auszug ohne Entschädigung der

Vermieterin 2u überlassen. Für abhänden gekommere Schlü9sel

haftet der Mieterdie Mieterin. Dem l!,lieter/Der I\,lieterin können

mit dem SchlLisselverLust zusarnmenhängende Kosten (2. il. Ersatz

vor Schlössern, Schliessanlagen) ebenfalls ir Rechnung gestellt

Die Vermieterin ist berechtigl, über einen Passepaftout zu den

ll4ietobjekten zu verfügen, der unterVerschluss aufzubewahren ist
und nur im ausgewies€nen Notfall benützt werden daf. über eine

erfolgte Benützurg ist der Mieter/die Mieterin unverzüglich ?u

orientieref.

7. Gebrauch des Mietobiekts

7.1 Benutzung
Das Mietobiekt muss vom i,,1ieter/von der l\4ieterin dauernd selbst

benLtzt und für Wohnzwecke verwerdet werden.

7.2 Untermiete
Das Mietoblekt därf nur mit vorgängiger Zustimmung der Vermiele-

rin untervermjelet werden. Die Vermieterin kann die Zustimmüng
verweigem, wenn der M eter/die Mieierin 5irh weiget, die Bedin
gungen der Urtermiete bekannt zu geben. wenn die Bedingungen

der lJnterrniete im Vergleich zu denjenigen des Hauptmietvedrages

missbräuchlich sind oderwenn derVermieterif aus der Untermiete

wesentLiche Nachteite entstehen.

Als wesentliche Nachteile gelten die Verletzungvor Statuien, RegLe

menten od€r Wohnbauförderunssvorsrhrift€n sowie die Unter\,€r

mletung lür mehr als ein lahr, die mehr als zweirflalige Unterver-

mletung im laufenden Mietverhältnis und die l.Jntervermiet!ng an

Personen, welche die Vermietungsrichtlinien nicht erfüllen. Der

Mieter/die l\,,1ieterin muss eindeutig dariegen kijnnen, dass er/sie
die Wohnung nach Ablauf der Untervermietung wieder selber be-

wohnen wird. Mit der untervermletung einzelner Zimmer düfen
keine Belegun gsvorschriften irmgangen werden.

DerMieter/dle lvlieterin muss eine Person bezeichnen, die ihn/sie
während der Dauer der llnlermiete gegenüber der Vermieterin ver

trlit, oder eine Zustelladresse nennen. Der [4ieter/die M]eterin
haftet auch während seinerihrer Abwesenheit für die Erfüllung

sämtlicher vertraglicher Pflichten.

8. Räumlichkeiten, Anlagen und Einrich-
tungen ausserhatb des Mietobiektes

IVlangels anders lautenderVereinbarung darf der Mieter/die l\,\ieterin

Räumlichkeiten, Anlagen und Einrichtungen ausserhalb des l\4iet

obiektes für seine/ihre Zwecke nicht benützen. Das Anbringefi von

Vorrichlungen und lnstallatlonen an Fassadenteilen {2. E. Beschil

derung, Parabolantennen) sowie die Änderung bestehender Ein-

richtungen dürfen nur mit schrift licher Zustimmrrf g derVermieterin

erfolgen.

9. Unterhalt

9.1 UnterhaltspflichtderVermieterin
Die Vermieterin ist verpflichtet, das [4ietobjekt angemessen zu

unterhallen und Märgelzu beseitigen- DerMieterdie I!,lieterin muss
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entspreahende Reparatur, Erneuerungs und Unterhaltsarbeiten
dulden. 0iese sind rechtzeitig anzuzeigen. Sind Arbeiten für die
Sacherhaltlrng unaufschiebbar, nruss der l\4ieler/die l',4ieterin die
umgehende Ausführuns dulden. Verhindert er/sie diese, wird er/
sie schadenersatzpflichtig. Soweii Arbeiten trotz Verbleib des [4ie
tcrs/der l\4ieterin in der Wohnung als zumutbar gelten, übernimmi
dle Vermieterin keine Kosten für Hotel bzw. Ersatzwohnrns

9.2 Kteiner Unterhalt
Die kleinen. fürden gewöhnlichen Gebrauah der l\4ietsache im Lauf
des Mietverhältnisses erforderlichen Reinigungen und Ausbesse-
rungen hat der Mieter/die Mieterin aufseine/ihre Kosten vorzuneh
men. Als kleiner llnterhall gilt, was irn EinTelfaU CHF 18o.- nirht
übersteigt.

9.3 Metdepflicht
Der Mieter/die Mieterin muss Mängel des iVietobjektes, die ersie
nicht selber zu beseitigen hat, der Ve.mieterin umgehend schrift-
lich melden. Untertässt er/sie die Meldung, haftet er/sie für den

Schaden, welcher der Vernieterin daraus entsieht. ln Notfätlen ist
der 1\4ieter/die Mieterin verpllichtet, zumutbare Vorkehrungen sei-
ber zu treffen oder treffen zu lassen, mit denen ein Schaden ver,
mieden oder verkleinert werden kan n.

ro. Private Apparate
Die Verwendung von privaten Appalaten (Was.hnraschjnen, ce-
schirrspüler, Tiefkühischränke, Kühltruhen, Turnbler usw.) ist nur
mii vorgängiger s.hriftlicher Zustimmung derVermieterir gestattet.

Der Ivlieter/die l\lieterin haftet der Vernrieterin für den aus dem
Gebra!ch der privaten Apparate entstehenden Schadef.

lll Übrige Rechte und Pflichten
m. Vertragsänderungen

rz. Meldepflicht und Zuste[lung
Der [.lieter/die Mieterin istverpfl i.htet, AnderLnEen der persönlichen
Verhältnisse wie He;rat, Eintragung der Partnerschaft, S.heldung,
Toddes/derEhe bzw.eingetragenenpartners/Pa nerin,Anderung
.ier Zustelladresse oder derj€nigen des/der Ehe bzw. eingetrage'
nen PartnerslPafinerin sowie eine Veränderung der Zahl der in der
WohnLrng lebenden Personen d€rV€rmieterif und allenfalls der Ein-

wohnerkontro{te schriftlich zu melden. Die Vermieterin ist berech,
tigt, bei den 2uständigen Amtern Auskunft Ljber den Zivilstand des

Mieters/der Mieterin zu verlangen. I\,lifteilungen der Vermieterio,
die das I!,lietve rhä ltn is betreffen, gelten an der zuletzt gemeldeten

Adresse des Mieiers/der Mieterin als ordnungsgemäss 2ugestellt.

Bei staatlich geförderien Wohnungen oriertierl die Vermieterin

überdie anwendbaren öffentLich-rechtlichen BestimmLrngen, die
Art der Fdrder!ng und die damit verbLrndenen V€rnrjetungsvor-

5chriften. Die Verrnieterin orientiert den lvlieter/die lvlieterin über
seine/ihre Meldepflichten. Allfälliee finanzielle Nachteile, die
entstehen, weil der I\4ieter/die Mieterin den Meldepflichten nicht
na.hkommt, sin d vom i\Iieter/von der Mieterin zu tragen.

r3. Erneuerungen und Anderungen durch
den Mieter/die Mieterin

13,1 Zustimmung der Vermieterin
Sämtli.he Erneirerungen und Änderungen ir oderan der M;etsache
düden rur mit vorgängiger schriFtlicher Zustimmung der Vermiete
rin volgenomr.en werden- Sie sind fachmännisch auszuführen bzw.

ausführen zu lassen-

13.z Wiederherstellung und Entschädigung
Liegt die Zustimmung derVermieterin vor, so kann beim Auszug die
Wiederherstellung des früheren ZLrstandes nur verlangt werden,
wenn dies schriftli.h verelnbart worden ist. Eine Entschädigung ist
jedoch nicht geschuldet.

Erneuerungen Lrnd Änderungen ohne Zustirnmung derVermieterln
gehen beim Auszug in das Eigentum der Vermieterin über und
werden n icht entschädigtt die Vermieterin kan n jedoch die Wieder-

herstellung des ursprünglichen Zustandes aufKosten des ]\lieters/
der I\Iieterin verlangen. Der/die nachfoLgende Mieter/Mieterin kan n

nichtzurÜbernahme oderzu Entschädigungsleistungen verpfiichtet

r3.3 {lbernahme durch den/die nachfolgende/n
Mieter/Mieterin

Werden bei Mieten^/echsel Änderungen am Mietobjekt rbernom-
men, geheo damit auch alte €ntsprechenden Rechte und Pflichten
gegenüber derVermieierin auf den/die neue/n l\,1ieter/lUieterin über-

r4. Zutrittsrecht
Die Vermieterin hat das Recht, das lvlletobjekt zu besichtigen, so-

weit dies für den lJnterhalt, d€n Verkauloder die Weitervermietung
eforderlich ,st. Sie hai dies dem lllieter/der Mieterin mindestens

dreiTage im Vora us anzuzeigen.

ln Notlällen hat die Verrnieterin das Re.ht, sich ohne vorherige
Ar.nFldL rg lu I .t lL. Woh. Lng /u !pr>Chd,1e. .

lV Beendigung
des Mietverhä[tnisses

r5. Kündigung
r5.r Kündigung durch den Mieter/die Mieterin
Der Ä4ieter/die lv,lieterin kann den Mietvertrag mit eingeschriebe-
nem Brief ufter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfristen
und -termine kündigen. Das KündigLrngsschrelben muss spätestens
am letzter Tagvor Beginn der Kündigungsfrist bei derVermleterin
eintreffen. Bei verheirateten oder ir einer eingetragenen Paftner-

schaft lebenden Mietern/Mieterinnen muss es von tleiden Ehe
\/\a. ei'qe'rdgene.l Pdrlr e r Ln_Fr<,r flpbpn (F n.

Die Wirkung der KLindigung des lMietverhältnisses auf die Mitglied-
s.haft ri.htet si.h nach den entsprechenden BestimmLrngen der
Statuten der Wohnbaugenossenschaft.

Vertragsanderungen zulasten des l!4ieters/derMieterin miissen mit Bei länger€r Abwesenheit ist der l\,1ieier/clie Mieterjn verpflichlel,
dem amllirh genehmigten Formular auf die verlraglichen Künd, bei derVernrieterin oder einerVertrauensperson die Schlüsselzu
gungstenninehinvorgerornmenwerden,unierEinhaltungderKün- hinterlegen, verbunden mit der ausdrückLichen ErLaubnis, die
digungsfrlsi ivgt.Ziffer 15.1), verlängert um eine zehntägige An- WohnLrng in den vefiraglich vorgesehenen Fällen zu iretreten.
zelgefrist. Vertragsänderungen zugunsten des lv,lieteß,/derMieterin Name und A.lresse der Veftrauensperson sind der Vermietean
sind per Brjer rnitzuteilen. bekannt2uqeben_
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15.2 Kündigung durch dieVermieterin
lst der Mieter/die lMieterin 1\4itglied der Wohfbaugenossenschaft,
lst die Kündigung durch die Vermleterin nur gültig, wenn ein Aus-

schlussgrund vorliegt. Ausschlussgründe und -veIfahren richten
5ich nach den entspre.henden Bestirnmungen der Siatuten der
Wohnbaugenossenschäft .

Die Kündigung des Ä,4ietverhä{tnisses muss rnit amtlich genehmig'
tem Formular elfolgen und spätestens am let2ten Tag vor Beginn

der Kündigungsfrist beim Mieter/b€l der l\4ieterin eintreffen. Bei

verheirateten oder in eingeiragener Partnersrhaft lebenden M,e-

tern/Mieterinnen ist die Kündigung mit geirennter Post beiden
Ehe- bzw. eingetragenen Paftnern zuzustellen. Kündigungsirisien
und -temrine richten sich nach den vertraglichen b2w. gesetzlichen

Bestimrnungen.

15.3 Anfechtung der Kündigung
Die Kündigung des lvliewerhältnisses kann innert jo Tagen nach

Erhalt bei der örtlichen Schlichtungsbehörde angefochten werden.

16. Vorzeitiger Auszug
16.1 Grundsatz
Will der Mieter/die Mieterin das Mietobjekt ohne Einhaltung der
vereinbarten Fristen und Termine zurückgeben, so haftet er/sie
auch bei vorzeitiger Schtüsselrückgabe bis zur Wiedervermietung,
1ängstens bis zum nächsten vertraglichen Kündigungstermln, so
fern er/sle si.h nicht nach dem nachfoLgenden Absatz von dieser
HaFtung befreien kann. Für die Kosten im Zusamrnenharg mit der
N.j.hr ie,p',.r.,e lar{pr de,\4ietFr/d " \4i-tF"ir .

16.2 Ausnahme
Der ltlieter/die \4ieterin kann sich von der Haftung jeweils auf ein
[4onatsende befreien, wenn er/sie einen/eine für die Vermieterin
zumutbaren Nachmieier/zumutbare Nachmieterin vorschlägt, der/
die bereit ist, den l\,lieivertrag zu den glejchen Bedingungen zu

übernehmen, den sich aus den Slatuten und Reglementen bzw.
aus den behördlichen Vorschriften ergebenden Vermietungsgrund-
sätzen entspricht und zahlungsfähig ist. Ferner muss s;ch der
Nachmieter/die Nachrnieterin bereit erklären, [4ilglied der Wohn

baugenossenschaft zu werden, wenn der lMieier/die Mieierin Mit'
glied war. FLjr die Prüfung eines Nachmieters/einer Nachmieterin
hat die Vermieterin 15 Tage Zeit. Der Mieter/die l\4leterin haftet auf
jeden Fäll bis zum Monaisende nach Ablauf der Prüfungsfrist.

r7. Rückgabe des Mietobiekts
Däs Mieiobiekt ist vollständig geräumt und einwandfrei g€reinigl
mit allen S.hlüsseln spätestens am Tag na.h Beendiguns der t!4iete

um 12 Uhr zLrrückzugeben. Fällt dieser Termin auf einen Samstag,
Sonntag oder gesetzlichen Ruhe- oder Feieftag, hat die Rückgabe

am nächsten We tag bis 12 Llhrzu erFoLgen. Die Parteien verein
baren rechtzeitig einen Abnahmeterrir in-

Bei der Wohnungsabnahme wird ein Atlnahmeprotokoll erstellt.
das von beiden Parteien zu unterzejchnen ist und angibt, für wel
che [4ärgel der I!4ieter/die l\Iieterin einzustehen hat. Weigert sich
der lMieterldie l,,lieterin, das Protokollzu unterzeichnen. muss die
Vermieterin das Protokoll innerhalb von höchstens drei Arbelts
tagen per Einschreiben zustellen- Wird zudem ein amtljcher Be'
fUnd aLrfgenommen, ist dieser ebenfalls dem/der abweserden

Mieler/^4ieterin per Einschreiben züzustellen. Die Kosten eines

amtlichen Befunds trägt der Mieter/dle [4ieterin.

Die Vermieterin erstellt innert drei Monaten nach Beendlgung des

Mietvertrages die Schlussabrechnung. War der Mieter/die N4ieterin

Mitglied der Wohnbaugenossenschaft , erfolgt die S.hlussabrech
nung innert drei Monaten nach Falligkeit der Rückzahlung des An-

teilkapitals. Ftir die Nebenkostenabrechnung bleiben Ziff.2.l und
2-4 vorbehalten.

i8. Datenschutz
Die Vermieterin bearbeitei die Anrneldedaten, die vertraglichen
Angäben sowie weitere personenbezogene Daten, die ihr von und
über die Mietpaltel zur Kenntnis gebracht werden, zunr Zwe.k der
Abwicklung des vorliegenden l\4ietverhältnisses sowie des alllä11i-

gen Genossenschaftsverhältnisses. Die Vermieterin i9t bestrebt,
die per5onenbezogenen Daten nur unter Einhaltung der gesetzli
chen Bestimmungen zu bearbeiten. Sie gibt die bekanntgegebenen
Daten zLr diesem Zweck gegebenenFa[s an eine Liegenschaftsver-

waltung oderzum Zwecke der Edüllung von lnstandset2ungs- und
lnstandhaltungsv€rpflichtungen der I\,4leträumlichkeiten bei Erfor

derlichkeit an Handwerker bzw. Dienstleister oder Behorden weiter.
Die,t'l,etpartei bestätigt, dass die von ihr erteilten Auskünft e korreki
sind, und stirnmt der BeaÖeitufg ihrer Daten d urch dieVermieterln
sowie der allfäLligen Weitergabe an eine beauftragte Liegenschafts-
verwaltung oder Handwerker und Beharden im Rahmen der Ver-

tragserfüLlung ausdrücktich zu. Die Mielpartei verfügt über ein
Auskunftsrecht, über ein Recht auf Berichtigung Lrnd bei üngereLht-
fertigl€r Bearbeltung über ein Recht auf Löschung der betreffenden

Daten. Die Kontaktdaten des/der für die Verarbeitung V€rantwort
lichen befinden sich auf der Website unter der Rubrik «Koniakt-

adresse»- Falls die Website keine Angaben zur Kontaktperson enl-
hält, ist die iewellige für die Vermietung zuständige Person die
zuständige l(ontaktstelle. lm Übrigen wird auf die Datenschutz-
e'kldr I g dJf dp' Wpb. re dFr !a rnip(er'1 verw'e)er.

V Schlussbestimmungen
r9. Anderungen, anwendbares Recht
r9.r Anderungen
Anderungen und Ergänzungen des lMiewertrages und dieser AIL-

gemeinen Bestimmungen bedürfen zu ihrer Güliigkeit der Schrifi-
form und der LJnterzeichnung durch beide Parteien.

r9.z Anwendbares Recht
Von dies€m Vertrag nicht ausdrücklich geregelte Fragen unterste-
hen den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.
insbesondere den 4d.253 fi. resp. bei staatlich geförderten Woh-

nungen den entsprechenden öffentliah-rechtlichen Beslimmungen-

O Der l{achdruck ist nur mit ausdrücklicher Ertaubois d€s Heraus'
gebers gestattet:

Wohnbaugenossenschaften Schweiz
Verband der gemeinnützigen Wohnbauüäger

Bucheggstrasse 1o9, 8057 Zürich

Teleion o44 360 28 40
www.wbg-schwei2.ch
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